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Satzung zur 12. Änderung der Satzung 
 
 
 
 

der Kommunalen Versorgungskasse Darmstadt  
 
 
 
 
 
 
 
 

vom 11. Oktober 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Satzung der Versorgungskasse für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände 
in der Fassung vom 14. Juni 1994, zuletzt geändert am 29. September 2020 (Staatsanzeiger 
für das Land Hessen vom 23. November 2020, Nr. 48, S. 1234; Staatsanzeiger für das Land 
Rheinland-Pfalz vom 23. November 2020, Nr. 44, S. 746) wird wie folgt geändert. 
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§ 1 
 

Änderung der Satzung 
 
 
1. Im Titel wird „Versorgungskasse für die Beamten der Gemeinden und 

Gemeindeverbände in Darmstadt“ durch „Kommunalen Versorgungskasse Darmstadt“ 

ersetzt. 

 

 

2. In der Inhaltsübersicht wird unter § 5 „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ 

ersetzt.  

 

 

3. In der Inhaltsübersicht wird unter § 5 „Verwaltungsrates“ durch 

„Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 

 

 

4. In der Inhaltsübersicht wird unter § 5 „Verwaltungsrates“ durch 

„Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 

 

 

5. In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird „Versorgungskasse für die Beamten der Gemeinden und 

Gemeindeverbände in Darmstadt“ durch „Kommunale Versorgungskasse Darmstadt“ 

ersetzt. 

 

 

6. § 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 3 wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses" ersetzt. 

 

b) Die Absätze 5 und 13 werden aufgehoben. 

 

c) Die bisherigen Absätze 6 bis 12 werden zu den Absätzen 5 bis 11. Im neuen Absatz 

6 Satz 1 wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 

 

d) Im neuen Absatz 7 Satz 2 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ 

ersetzt.  

 

e) Im neuen Absatz 9 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

 

7. § 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Überschrift wird geändert in „§ 3 – Räumliches Geschäftsgebiet und 

Zusammenarbeit“  
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b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

„(1) Zum räumlichen Geschäftsgebiet der Kommunalen Versorgungskasse 

Darmstadt gehören in Hessen die Gebiete der kreisfreien Städte Darmstadt sowie 

Offenbach am Main und der Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Gießen 

ohne die Gebiete der Gemeinden Wettenberg und Biebertal, Groß-Gerau, 

Odenwaldkreis, Offenbach, Vogelsbergkreis und Wetteraukreis und in Rheinland-

Pfalz die Gebiete der kreisfreien Städte Mainz sowie Worms und der Landkreise 

Alzey-Worms und Mainz-Bingen.“ 

 

c) Als neuer Absatz 2 wird eingefügt: 

 

„(2) 1Die Versorgungskasse ist berechtigt, sich mit einer oder den beiden weiteren 

hessischen Versorgungskassen zusammenzuschließen. 2§ 12 Abs. 2 des Gesetzes 

über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen in Hessen 

(Versorgungskassengesetz – VKZVKG) ist zu beachten.“ 

 

 

8. In § 4 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

 

9. § 5 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Überschrift wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ und in Satz 

2 „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 2 Satz 4 wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ 

ersetzt. 

 

d) In Absatz 3 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

e) In Absatz 4 wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 

 

f) In Absatz 5 Satz 1 wird „Verwaltungsratsmitglied“ durch „Mitglied des 

Verwaltungsausschusses“ und „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ 

ersetzt. 

 

g) In Absatz 6 Satz 1 wird „Verwaltungsratsmitglieder“ durch „Mitglieder des 

Verwaltungsausschusses“, in Satz 4 „Verwaltungsrat“ durch 

„Verwaltungsausschuss“, in Satz 6 „Verwaltungsrates“ durch 

„Verwaltungsausschusses“ sowie „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ 

ersetzt. 
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h) In Absatz 7 Satz 1 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ und in Satz 

2 „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ ersetzt und es wird folgender 

Satz 3 angefügt: 

 

„3Er kann sich eine Geschäftsordnung geben.“ 

 

i) In Absatz 8 wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 

 

 

10. § 6 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Überschrift wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 

 

b) In Satz 1 und in Satz 2 wird das Wort „Verwaltungsrat“ durch 

„Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

 

c) Satz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

 

„c) die Ernennung im Einvernehmen mit dem Verwaltungsausschuss der 

Zusatzversorgungskasse, die Entlassung und die Ruhestandsversetzung der Direktorin 

oder des Direktors,“ 

 

 

 

11. § 7 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Überschrift wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 1 Satz 1 und in Satz 2 wird „Verwaltungsrat“ durch 

„Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 3 Satz 1 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“, in Satz 3 

„Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ sowie „Verwaltungsrat“ durch 

„Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

d) In Absatz 4 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

e) In Absatz 5 Satz 1 wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ 

ersetzt. 

 

f) In Absatz 7 wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 
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12. § 8 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 Sätze 3 bis 5 und 8 werden gelöscht 

 

 

b) Die bisherigen Sätze 6 und 7 in Absatz 1 werden zu den Sätzen 3 und 4. 

 

Im neuen Satz 4 in Absatz 1 wird „Verwaltungsrates“ durch 

„Verwaltungssauschusses“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 2 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt.  

 

d) In Absatz 3 wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 

 

e) In Absatz 4 Satz 1 wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ sowie 

„Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

 

13. § 9 erhält folgende Fassung: 

 

„1Die Rechtsaufsicht über die Versorgungskasse übt das Hessische Ministerium des 

Innern und für Sport nach § 11 VKZVKG i. V. m. den §§ 137 bis 140, 142 und 143 der 

Hessischen Gemeindeordnung aus. 2Bei Aufsichtsentscheidungen, durch die Interessen 

der Kassenmitglieder im Land Rheinland-Pfalz berührt werden, führt es zuvor das 

Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz herbei.“ 

 

 

14. § 10 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird „Vermögensplan“ durch „Finanzplan“ ersetzt. 

 

 

b) In Absatz 4 Satz 2 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

 

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

 

„Im Übrigen sind die jeweils geltenden Vorschriften des Dritten Buches des 

Handelsgesetzbuches sinngemäß anzuwenden.“  

 

 

15. § 11 erhält folgende Fassung: 

 

„Pflichtmitglieder sind die Gemeinden mit einer Einwohnerzahl bis einschließlich 50.000 

und die Landkreise, soweit sie Beamtinnen und Beamte oder Versorgungsberechtigte 

haben.“ 

 

 

16. § 12 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 Satz 1 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

 

b) Als neuer Satz 2 wird in Absatz 1 eingefügt: 

 

„Die freiwillige Mitgliedschaft kann als Teilmitgliedschaft auch zur Inanspruchnahme 

von Leistungen nach § 2 begründet werden.“ 

 

 

c) In Absatz 2 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

d) Als neuer Absatz 3 wird eingefügt: 

 

„(3) Liegen die Voraussetzungen für eine Pflichtmitgliedschaft nicht mehr vor, wird 

das Mitglied, ohne Zustimmung des Verwaltungsausschusses, als freiwilliges 

Mitglied fortgeführt, soweit es anmeldungspflichtige Beamtinnen, Beamte oder 

Versorgungsberechtigte hat.“ 

 

 

17. § 13 Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

 

„Die freiwillige Mitgliedschaft nach § 12 Abs. 3 beginnt mit dem Zeitpunkt des Wegfalls 

der Pflichtmitgliedschaft.“ 

 

 

18. § 14 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

 

„2Die freiwillige Mitgliedschaft endet, soweit keine anmeldungspflichtige 

Beamtinnen, Beamte oder Versorgungsberechtigte vorhanden sind.“ 

 

 

b) Absatz 4 wird folgender Satz 2 angefügt: 

 

„2Soweit Kassenmitglieder in der Folge von Verschmelzungen, Fusionen oder 

anderen Veränderungen ihren Sitz aus dem Geschäftsgebiet verlegen, ist, nach 

Abstimmung mit der betroffenen Versorgungskasse, auch eine Fortsetzung der 

Mitgliedschaft außerhalb des Geschäftsgebiets nach § 3 Abs. 1 möglich.“ 

 

 

c) In Absatz 7 Satz wird Klammerhinweis „(GVBl. für das Land Hessen vom 10. Juni 

1974, S. 278 ff. und GVBl. für das Land Rheinland-Pfalz vom 11. Juli 1974, S. 293 

ff.) gestrichen. 

 

 

d) In Absatz 9 wird „Verwaltungsrat“ mit „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

e) In Absatz 10 wird „Verwaltungsrates“ mit „Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 
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19. In § 16 Satz 2 wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 

 

 

20. In § 17 Satz 3 wird „Verwaltungsrates“ durch „Verwaltungsausschusses“ ersetzt. 

 

 

21. § 18 wird wie folgt geändert: 

 

a) Als neuer Absatz 2 wird eingefügt: 

 

„(2) 1Soweit es zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben einschließlich der 

Berechnung und Festsetzung von Umlagen und sonstigen Einzahlungen erforderlich 

ist, ist es zulässig, dass die Mitglieder personenbezogene Daten ihrer Bediensteten, 

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger oder deren 

Hinterbliebenen an die Versorgungskasse übermitteln. 2Die personenbezogenen 

Daten dürfen ausschließlich zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der 

Versorgungskasse weiterverarbeitet werden. 3Die Betroffenen werden über die 

Verarbeitung ihrer Daten informiert.“ 

 

 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden den Absätzen zu 3 und 4. 

 

 

22. In § 30 Absatz  5 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

 

23. § 33a wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 

„(1) 1Bei der Versorgungskasse wird eine Versorgungsrücklage nach dem 

Hessischen Versorgungsrücklagengesetz gebildet.“ 

 

 

b) Satz 2 wird gestrichen. 

 

 

c) Die Sätze 3 und 4 werden zu 2 und 3 

 

 

d) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

„Beteiligte Mitglieder führen der Versorgungsrücklage 1,0 % der umlagepflichtigen 

Bezüge nach Absatz 1 Satz 3 Buchst. a und der Versorgungsbezüge nach Absatz 1 

Satz 3 Buchst. b und zusätzlich 0,0216 % der Versorgungsbezüge nach Absatz 1 

Satz 3 Buchst. b zu.“ 

 

 

e) In Absatz 4 Satz 2 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

f) In Absatz 6 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 
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24. § 33c erhält folgende Fassung: 

 

„1Die Versorgungskasse regelt die Anlage des Vermögens durch Richtlinien, die durch 

den Verwaltungsausschuss beschlossen werden. Der Grundsatz der unternehmerischen 

Vorsicht bleibt dabei zu beachten. 2Die Anlage des Vermögens ist so zu gestalten, dass 

möglichst große Sicherheit und Rentabilität erreicht wird. Bei der Anlage von 

Risikokapital sind die Maßgaben der Anlageverordnung entsprechend anzuwenden.“ 

 

 

25. In § 34 Absatz 1 Satz 3 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

 

26. In § 35 Absatz 1 Satz 3 wird „Verwaltungsrat“ durch „Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 

 

 

 

 
§ 2 

 
Inkrafttreten 

 
 
Die Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
Darmstadt, 11. Oktober 2023 
 
 

Der Vorsitzende Der Direktor 
des Verwaltungsrates der Versorgungskasse 

 
 
 
 

 

gez. Schellhaas gez. Taube 
 


